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Vertrag 
über die Teilnahme an der musikalischen Früherziehung 

 
 
von       , geb. am  

Erziehungsberechtigte 

Wohnanschrift  

Telefonnummer 

E-Mail 

und dem Musikförderverein Wolpertswende e.V. – nachfolgend MFVW genannt – vertreten 

durch dessen Vorsitzende. 

Es werden folgende Vereinbarungen getroffen: 

§ 1 Anmeldung/ Ausbildungsbeginn 

Das Ausbildungsverhältnis ist anhand dieses Formular schriftlich  anzumelden. Mindestens 

ein Erziehungsberechtigter des Musikschülers muss selbst Mitglied des Musikvereins 

Wolpertswende e.V. sein. Die musikalische Früherziehung ist nicht zwingend an das Ausbil-

dungsjahr gekoppelt. 

§ 2 Unterrichtszeiten 

Die musikalische Früherziehung findet einmal wöchentlich an einem zwischen Musiklehrer/in 

und Schüler/in (bzw. dessen Erziehungsberechtigten) vereinbarten Termin und Ort statt 

(i.d.R. in Wolpertswende). Eine Unterrichtseinheit für die musikalische Früherziehung beträgt 

i.d.R. 45 Minuten und hat einen in sich strukturierten Ablauf. Es gelten analog die festgeleg-

ten Schulferienzeiten von Baden-Württemberg. An Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen 

findet keine musikalische Früherziehung statt. Eine Stunde, die an solchen Tagen ausfällt 

oder durch Krankheit bzw. sonstigen Fernbleibens des Musikschülers/ der Musikschülerin 

versäumt wird, wird nicht nacherteilt und bleibt kostenpflichtig. Seitens der Musiklehrer/ in 

ausfallender Unterricht wird nach Möglichkeit nachgeholt. 

§ 3 Teilnahmevoraussetzungen 

Die teilnehmenden Kinder sind dazu angehalten, die musikalische Früherziehung pünktlich 

und regelmäßig zu besuchen, da die Inhalte aufeinander aufbauen und sich eine regelmäßi-

ge Teilnahme auf das Verinnerlichen der Inhalte und das Zusammengehörigkeitsgefühl in-

Name, Vorname des Musikschülers Geburtsdatum 

Name, Vorname von mind. einem Erziehungsberechtigten 

Straße, Hausnummer – PLZ, Wohnort 
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nerhalb der Gruppe auswirkt. Verhinderungen sind der Lehrkraft rechtzeitig mitzuteilen und 

entbinden nicht von der Entrichtung der Unterrichtsgebühren. 

§ 4 Lernmittel 

Der Musikverein Wolpertswende stellt die benötigten Rhythmusinstrumente für die Zeit des 

Unterrichts zu Verfügung. Die für den Unterricht erforderlichen Lernmittel (z.B. Mal- und Bas-

telmaterialien) und pro Unterrichtshalbjahr ein Begleitheft sind vom Schüler/der Schülerin 

bzw. den Erziehungsberechtigten zu stellen. 

§ 5 Unterrichtsgebühren 

Die Unterrichtsgebühren werden in folgender Höhe erhoben: 

musikalische Früherziehung pro Teilnehmer/in monatlich 19,00 EUR 

Diese Gebühren sind für elf Monate eines Jahres zu entrichten (im Elementarbereich ist der 

Monat August beitragsfrei). Die Zahlung erfolgt durch Abbuchung im Lastschriftverfahren 

durch den MFVW (Vordruck siehe Anlage 1). Entstehen Bearbeitungsgebühren durch nicht 

gedeckte Kosten o.ä., werde diese in Rechnung gestellt. 

§ 6 Ausbildungsdauer 

Die Ausbildungsdauer beträgt in der Regel 4 Unterrichtshalbjahre (entspricht 2 Kalenderjah-

re). Je nach Interesse kann auf die musikalische Früherziehung zuerst die Blockflöten-, spä-

ter eine Instrumentalausbildung folgen. 

§ 7 Beendigung des Ausbildungsverhältnisses/ Abmeldung 

Eine Abmeldung des Musikschülers/ der Musikschülerin vor Ende des Kurses muss mit einer 

vierwöchigen Frist zum Monatsende schriftliche eingereicht werden. Mit Ende des Kurses 

endet das Ausbildungsverhältnis automatisch. Für eine ggf. anschließende Blockflötenaus-

bildung muss ein neuer Ausbildungsvertrag geschlossen werden. 

Vertragsbeginn:    

 
Wolpertswende, den    

 

 

  

 

Ansprechpartnerin für die Musikausbildung: 

Judith Rist 
Haller 6 
88284 Wolpertswende 
Telefonnummer: 0162 8711025 

Mail: foerderverein@mv-wolpertswende.de 

Unterschrift Erziehungsberechtigten Unterschrift 1. Vorsitzende MFV 



Stand: 28.09.2023 

Anlage 1 

 
 

Abbuchungsermächtigung 
 
Hiermit ermächtige(n) ich/wir den Musikförderverein Wolpertswende e.V. die monatli-
chen Unterrichtsgebühren i.H.v. 19,00 EUR mittels Lastschrift von folgender Bank-
verbindung einzuziehen. Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die 
vom Musikverein Wolpertswende e.V. auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften 
einzulösen. 
 
Bankverbindung 
 
____________________________________ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ___ 
 
 
DE __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ 
 
 
Kontoinhaber: 
______________________________  ______________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
_________      _______________________________________________________ 
 
_________________      _______________________________________________ 
 

Vorname Name 

Straße, Hausnummer 

PLZ Wohnort 

Datum Ort, Unterschrift des Zahlungspflichtigen 

IBAN 

Kreditinstitut (Name und BIC) 
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Anlage 2 
 
 
 
 
 
 
Datenschutzrechtliche Unterrichtung zum Umgang mit Mitgliedsdaten 
 
Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten erfolgt im Verein 
nach den Richtlinien der EU-weiten Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) sowie des 
gültigen Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). 
 
Die für einen Vereinseintritt notwendigen Daten, die zur Verfolgung der Vereinsziele (siehe 
Satzung) und für die Betreuung und Verwaltung der Mitglieder erforderlich sind, dürfen ge-
mäß Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO hier in dieser Beitrittserklärung bzw. Aufnahmeantrag erho-
ben werden. 
 
Verantwortlich für den Datenschutz im Verein ist der Vorsitzende. 
 
Von den Datenschutzregelungen gemäß § 17 unserer Vereinssatzung und der zugehörigen 
Datenschutzordnung als Anlage zur Satzung habe ich Kenntnis genommen. 
 
Die von mir gespeicherten personenbezogenen Daten werden für die Dauer meiner Mitglied-
schaft im Verein gespeichert. 
 
Die von mir gespeicherten personenbezogenen Daten kann ich auf Anfrage beim Vorsitzen-
den des Musikverein Wolpertswende e.V. und Musik-Förderverein Wolpertswende e.V. ein-
sehen. 
 
 

___________________________________ _________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift; bei Minderjährigen Unterschrift beide  

Erziehungsberechtigten 

 

 

_________________________________ 
bei Minderjährigen Unterschrift beide Erziehungs-
berechtigten 
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zu Anlage 2 

 

 

 

 

 

 

Auszug aus der Vereinssatzung 

 

§17: Datenschutzregelungen  

 

(1) Zur Erfüllung der satzungsgemäßen Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter 
Beachtung der Vorgaben EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des Bundesda-
tenschutzgesetzes (BDSG) personenbezogene Daten über persönliche und sachliche Ver-
hältnisse der Mitglieder im Verein erhoben, verarbeitet und genutzt.  

 

(2) Soweit die in den jeweiligen Vorschriften beschriebenen Vorraussetzungen vorliegen, hat 
jedes Vereinsmitglied insbesondere die folgenden Rechte:  

 das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DSVGO • das Recht auf Berichtigung nach 
Artikel 16 DSVGO  

 das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSVGO  

 das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSVGO • das Recht 
auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DSVGO  

 das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DSVGO und  

 das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde nach Artikel 17 DSVGO  

 

(3) Den Funktions- und Amtsträgern in den Organen des Vereins, allen ehrenamtlichen und 
hauptamtlichen Mitarbeitern oder sonst für den Verein Tätigen ist es untersagt, personenbe-
zogene Daten unbefugt zu anderen als dem jeweiligen zur Aufgabenerfüllung gehörenden 
Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten zugänglich zu machen oder sonst zu nut-
zen. Diese Pflicht besteht auch über das Ausscheiden der oben genannten Personen aus 
dem Verein hinaus.  

 

(4) Weitere Datenschutzregelungen zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personen-
bezogenen Daten im Verein sind in einer gesonderten Datenschutzordnung schriftlich nie-
dergelegt. Diese Datenschutzordnung kann vom Vorstand des Vereins beschlossen werden. 
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Einwilligungserklärungen des Musikverein Wolpertswende e.V. und Musik-
Förderverein Wolpertswende e.V. für die Veröffentlichung von Mitgliedsdaten im 
Internet 
 
Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnah-
men zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer 
Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet ein umfassender 
Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für 
eine eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass: 
 
 die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der 

Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen 
kennen, 

 die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) 
und die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist. 

 
Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet 
freiwillig und kann seine Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit widerru-
fen. 
 
Erklärung 
 
„Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass 
die Vereine Musikverein Wolpertswende e.V. und Musik-Förderverein Wolpertswende 
e.V. folgende Daten zu meiner Person: 
 

Allgemeine Daten  Spezielle Daten von Funktionsträgern 

 Vorname   Anschrift 

 Zuname   Telefonnummer 

 Fotografien   Faxnummer 

 Sonstige Daten 

(z.B.: Leistungsergebnisse, Ehrungen, Re-
gistergruppen u.ä.) 

  E-Mail-Adresse 

 
wie angegeben auf folgender Internetseite des Vereins www.mv-wolpertswende.de und So-
zialen Medien  
 Instagram @musikverein_wolpertswende und 
 Facebook @MVWolpertswende 

veröffentlichen darf.“ 
 
________________________________ _______________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift; bei Minderjährigen Unterschrift beider Erzie-

hungsberechtigten 

 

 

      _______________________________________ 
      bei Minderjährigen Unterschrift beider  

Erziehungsberechtigten 

 

http://www.mv-wolpertswende.de/

